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AltfahrzeugG Eingangsformel

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:

AltfahrzeugG Art 1 bis 5

-

AltfahrzeugG Art 6 Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang

Die in den Artikeln 3 bis 5 beruhenden Teile der dort geänderten Rechtsverordnungen
können aufgrund der jeweils einschlägigen Ermächtigungen durch Rechtsverordnung
geändert werden.

AltfahrzeugG Art 7 Neufassung der Altfahrzeug-Verordnung

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit kann die
Altfahrzeug-Verordnung in der vom 1. Juli 2002 an geltenden Fassung im
Bundesgesetzblatt bekannt machen.

AltfahrzeugG Art 8 Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am ersten Tag des auf die Verkündung folgenden Kalendermonats
in Kraft.
(2) ...
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